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	▶ Aufgabegewinn
Büro im Wohnhaus: Garten ist selbstständiges Wirtschaftsgut

| Führt ein Freiberufler sein Unternehmen auf einem gemischt genutzten 
Grundstück, ist der auf den Garten entfallende Kaufpreis nicht in den Auf-
gabegewinn einzubeziehen, wenn der Garten steuerlich als selbstständiges 
Wirtschaftsgut anzusehen ist. Das hat das FG Münster entschieden. |

Im FG-Fall hatte ein Architekt Wohnung und Büro in einem Einfamilienhaus 
inkl. großem Garten, der 1995 komplett ausgekoffert und mit teuren Gewäch-
sen ausgestattet worden war. Auf das Büro entfielen 22,62 Prozent der Wohn-
fläche. 2014 verkaufte der Architekt das Grundstück für 850.000 Euro. Kurz 
darauf erklärte er die Betriebsaufgabe. Nach notariellem Vertrag sollten vom 
Kaufpreis 70.000 Euro auf den Grund und Boden, 680.000 Euro aufs Gebäude 
und 100.000 Euro auf den Garten entfallen. Das Finanzamt berechnete 22,62 
Prozent des Gesamtkaufpreises in den Aufgabegewinn des Architekturbüros 
ein; den Wert des Gartens wollte das Finanzamt nicht herausrechnen, weil es 
sich bei dem Garten nicht um ein selbstständiges Wirtschaftsgut handele. 

Das sah das FG anders: Der Garten war steuerlich ein selbstständiges Wirt-
schaftsgut; er hatte keinen Zusammenhang mit dem Büro, denn dieses war 
im Dachgeschoss und der Garten somit nicht vom Büro aus zugänglich. Da 
der Garten besonders aufwändig hergestellt bzw. umfangreich umgestaltet 
worden sei, sei er vom „nackten“ Grund und Boden zu unterscheiden (FG 
Münster, Urteil vom 18.10.2022, Az. 2 K 3203/19 E, Abruf-Nr. 232809).
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	▶ Werbungskosten/Betriebsausgaben
Auslandsreisen: Wo ab 2023 neue Pauschbeträge gelten

| Arbeitnehmer und Unternehmer, die beruflich ins Ausland verreisen, 
können Verpflegungsmehraufwand und Übernachtungskosten geltend ma-
chen. Welche Pauschbeträge im jeweiligen Land im Jahr 2023 gelten, steht 
in einem neuen Schreiben aus dem BMF. |

Um bei Auslandsreisen den Werbungskosten- bzw. Betriebsausgabenabzug 
zu optimieren, sollten Sie vier Punkte besonders beachten (BMF, Schreiben 
vom 23.11.2022, Az. IV C 5 – S 2353/19/10010 :004, Abruf-Nr. 232478):

	� Verpflegung: Die Pauschalen für Verpflegungsaufwendungen können als 
Werbungskosten geltend gemacht oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstat-
tet werden.

	� Übernachtung: Abziehbar sind nur tatsächliche, nachgewiesene Über-
nachtungskosten gekürzt um erhaltene Mahlzeiten. Übernachtungskos-
tenpauschalen werden nur angewendet, wenn der Arbeitgeber Übernach-
tungskosten ohne Belege steuerfrei erstatten möchte.

	� Nicht erfasste Länder: Reisen Sie in ein Land, das in der tabellarischen 
Übersicht des BMF nicht erfasst ist, können Sie die Pauschbeträge für Lu-
xemburg ansetzen.

	� Änderungen: Gelten für Reisen in ein bestimmtes Land ab 2023 neue Pau-
schalen, erkennen Sie das am Fettdruck im BMF-Schreiben. Insbesondere 
bei Reisen in die USA ist ab 2023 mehr abziehbar.
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